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Gemeinderats– und Bürgermeisterwahl 2021 

Am Sonntag, dem 28. Februar 2021 ist der Wahltag  

für die Gemeinderats– und Bürgermeisterwahl 2021. 

Wahlsprengel:      Wahllokal:     Wahlzeit: 

I Weitensfeld      Marktgemeindeamt    08:00—15:00 Uhr 

II Zweinitz       Vereinshaus Zweinitz    08.00—14:00 Uhr 

III Zammelsberg      Pfarramt Zammelsberg   08:00—13:00 Uhr 

Vorgezogener Wahltag — Freitag 19. Feber 2021 

Am Freitag, dem 19. Februar 2021 findet ein vorgezogener Wahltag statt, an dem alle  

Wahlberechtigten der Gemeinde (Wahlberechtigte aus allen Sprengeln) bereits wählen 

können. 

Wahllokal: Marktgemeindeamt Weitensfeld im Gurktal  

in der Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr. 

Wahlalter und Wahlberechtigung: 

Wahlberechtigt sind alle Österreicherinnen 

und Österreicher sowie alle EU-

Bürgerinnen und EU-Bürger, die spätestens 

am Wahltag (28. Februar 2021) ihr 16. Le-

bensjahr vollendet haben und die am Stich-

tag (26. Dezember 2020) ihren Hauptwohn-

sitz in unserer Gemeinde hatten. 

Wahltage für mögliche Stichwahl:  

Vorzeitiger Wahltag—Stichwahl: 05. März 2021 von 14:00 bis 19:00 im Gemeindeamt 

Wahltag—Stichwahl: 14. März 2021 in den Sprengeln I Weitensfeld, II Zweinitz und III Zammelsberg zu 

den oben genannten Wahlzeiten. 

Wählerverständigungskarten: 

Anfang Februar 2021 erhält jeder Wahlberechtige in un-

serer Gemeinde eine Wählerverständigungskarte mit 

den Informationen zur Wahl. Bitte heben sie diese Wäh-

lerverständigungskarte gut auf und bringen Sie diese 

unbedingt am Wahltag mit ins Wahllokal. Damit wird 

die Wahlabwicklung erleichtert und eine rasche und  

sichere Wahlabhandlung gewährleistet. 

Sowohl am Vorwahltag als auch am Wahlsonntag wird gebeten, im Wahllokal  einen  

Mund-Nasen-Schutz nach aktuell geltenten Richtlinien zu tragen und einen  

eigenen Kugelschreiber mitzubringen! 

mailto:weitensfeld@ktn.gde.at


Kontaktloses und sicheres Wählen 

Die sicherste Möglichkeit zu wählen ist die Stimmabgabe mittels Briefwahl! 

Möglichkeiten einer Beantragung der Wahlkarte: 

 

Antrag Frist   

ONLINE unter www.wahlkartenantrag.at 24.Februar 2021 

KONTAKTLOSES 
WÄHLEN 

SCHRIFTLICH mittels Abschnitt auf der Wäh-
lerverständigungskarte (diese erhalten Sie An-
fang Februar mit der Post), per E-Mail, Brief 
oder Fax (mit eigenhändiger Unterschrift und 
Lichtbildausweis) 

24.Februar 2021 

PERSÖNLICH am Gemeindeamt 
26. Februar 2021                         
12:00 Uhr   

Personen der COVID 19– Risikogruppen sowie Personen die sich krank fühlen, sollten laut COVID –19  

Schutzkonzept des Amtes der Kärntner Landesregierung dringend die Möglichkeit der Briefwahl nutzen. 

Die Ausstellung einer Wahlkarte kann schriftlich oder elektronisch bis Mittwoch, dem 

24. Februar  2021 und mündlich (persönlich) bis Freitag, dem 26. Februar 2021, 12:00 

Uhr beim Marktgemeindeamt Weitensfeld beantragt werden. 

Die Wahlkarte muss bis spätestens 28. Februar 2021, 15:00 Uhr  

im Gemeindeamt einlangen.  

Die telefonische Beantragung einer Wahlkarte ist NICHT möglich! 

Wählen mit Wahlkarte (Briefwahl) einfach erklärt: 

Die Zusendung der Wahlkarte erfolgt mittels (eingeschriebener– je nach Antragsart) Briefsendung. Mit 

dieser Wahlkarte kann sofort nach Zustellung gewählt werden.  

Füllen Sie den Stimmzettel aus, legen Sie diesen in das beigelegte (kleine) Wahlkuvert und geben Sie das 

zugeklebte Kuvert in die Wahlkarte. Dann bestätigen Sie bitte mit Ihrer Unterschrift (eidesstattliche Er-

klärung) auf der Wahlkarte, dass Sie den Stimmzettel persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst  

ausgefüllt haben . Nun verkleben Sie auch die Wahlkarte. Die Wahlkarte ist bereits an die  

Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal adressiert. Übermitteln Sie uns die Wahlkarte per Post, für die 

Übermittlung fallen keine Portogebühren an. 

Für Fragen betreffend der Ausstellung von Wahlkarten stehen wir Ihnen gerne unter 

04265 242 oder per E-Mail unter sandra.sabitzer@ktn.gde.at zur Verfügung. 
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ACHTUNG zugeklebte Wahlkarte außen mit Unterschrift versehen  - SONST UNGÜLTIG ! 


